
1. Beiblatt 

73!A.B. 

zu 97/J 

B eib la tt zur Parl aJj1entsko rresponde nz 12. Mai 1960 

A n fra g e b,e a n t w 0 r tun g 

Die Abgeordneten Dr. van T on g e 1- und Geno ssen haben in einer 

Anfrage, betreffend ,die St ellung der Orchestersubstituten der i!liener 

Staatsoper in sozialrechtlicher Hinsicht, an den Unterrhzhtsminister 

folgende Fragen gerichtetg 

1. Sind dem Herrn Bundesminister die (in der Anfrage) erwähnten 
Tatsachen über die Baso Idung undsozialrechtliche Stellung der Orchester­
substituten der Y,:iener Staatsoper bekannt ? 

2. Auf welcher rechtlichen Gnlndlage beruht derzeit Besoldung und 
Stellung in sozialrechtlicher Hinsicht der Orchestersubstituten ? . 

3. Ist der Herr B,undesmini ster bereit, ehebaldigst die erforderli­
chen Massnahmen zu einer sozialrechtlichen Gleichstellung dieser Substituten 
in die 'Hege zu leiten? 

Auf diese Anfrage ist folgende l~ntvvort des Bundesministers für 

Unterricht Dr. D r i m m e 1 eingelangt~ 

Für das Orchester derStaatsoper sind im Dienstpostenplan 126 Plan­

posten vorgesehen. Hiezu kommen noch dr0i Bühnenmusiker und ein .Orchester­

inspektor~ die im Rahmen ihres Vertrages zu einer bestimmten Anzahl von 

,Orchesterdiensten Verpflichtet sind. Vergleiohsweise sei 2usgeführt, dass 

der Orchesterstand im Jahre 1931 laut Budget 122 Musiker betrug. Im 

Jahre 1938 wurde die Gagenüborlei turig für 113 Musiker durchgeführt 0 1950 

und 1954 betrug der Orchesterstand 120 Musiker o Er wurde im Jahre 1956 auf 

123, im Jahre 1958 auf 124 und im Jahre 1960 auf 126 Musiker erhöht" 

Der Orch;esterstand 'wurde seinerzeit unter Berücksichtigung des unter 

normalen Verhältnissen für die Bestreitung des Repertoires notwendigen 

Bedarfes unter Bedachtnahme auf das jeweilige Dienstlimit, das sich je nach 

Art des Instrumentes auf 14 bis 20 (Konzc::rtmeister 12) Dienste im Monat 

beläu-ft, festgesetzt~ Die Bundostheaterverwaltu!1g ist bemüht, gewissen 

sich im Betri ebsablauf ergeb enden Sc]]l'sankung;m durch ent sprechonde Anträge 

bei der jeweiligen Dienstpostenplanurstellung Rechnung zu tragen. Erwähnt 

muss werden, dass die Orchestermitglieder zur Leistung von je zwei Über­

diensten fiber ihr Dienstlimit im Monat verpflichtet sind, die gesondert 

honoriert werden müssen .. 

Lediglich im Falle. von Erkrankungen .oder bei besonderer Häufung von 

Opern mit starker Orchesterbesetzung werden zur Entlastung des engagierten 

Personals an einzelnen l\.b enden sogenannte Orch2stersubsti tuten aushilfs­

weise zur Dienstleistung herangezogen. Tenn be i einer Instrument engruppe 
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2~ Beiblatt B si.blatt 3'JT ParI amen tskorros ponden'z 12. Mai 1960 

Mitglieder auf längere Zeit erkranken, wio es derzeit bei der zweiten Geige 

der Fall ist (zwei Mitglieder befinden sich bereits mehrere Monate im 

Krankenstand) oder bei der ersten Geige (eine Stalle vakant und zwei Mi t­

glieder infolge schwerer Erkrankungen ebenfalls durch längere Zeit dienst­

verhindert), wird eine grössere Anzahl von Substitutendiensten benötigt. 

Richtig ist, dass auch Substi tu ten vollwertfge Orchestermusiker sein . 
müssen. Aus diesem Grunde Herden die Mus iker 9 die als Substituten herange-

zogen werden, fast ausschliesslich zTIei Gruppen entnommen: 

L) Ständige Mitglieder anderer führender Orchestervereinigungen in 

iTTien, wie die ,\:;iener Symphoniker, Tonkünstlerorchester und Rundfunkorchester. 

Diese Mitgli sder \vorden zu Dienstleistungen in der Stab.,tsoper, im Rahmen 

etwaiger dienstfreier Abende bei ihrem Stammorchester herangezogen. 

2.) Schüler der Musikakademie, die auf diese r.'eise'in gevvissen 

Fällen erprobt 1ivel'den. und Gelegenheit haben, sich auf ein Probespiel und ein 

allfälliges Engagement vorzub erei ten. 

In vereinzelten Fällen vverden als Substituten bereits im Ruhestand 

befindliche Mi tgli eder des Staatsopernorchesters , weiters Mitglieder and,?rer 

Orchester der Bundestheater (Volksoper und Burgtheater) im Rahmen ihrer 

Dienstabkömmlichkeit und endlich in ganz beschränktem Ausmasse und nur in 

vereinzelten Fällen ambulante Musiker ohne anderweitige ständige Bindung, 

die ab.er in gleicher t,:;eise sicherlich auch Gclegerihei t haben, bei anderen 

musikalischen Darbietungen ausserhalb der staatsoper entgeltlich mitzu­

wirken:, verYlendet, 

Selbstvorständlich müssen die als Orchestersubstituten herangezogenen 

Musiker ihre Qualifikation für die von ihnen geforderten Orchesterdienste 

nachweisen. 

Der Gesamtzahl der verwendeten Substituten ents prechend ergibt sich 

für den einzelr.on Substituten ein,:) durchschnittliche Auftrit tszahl von etwa 

fünfmal im Monat. Die in d_er parlamentari schen Interpellation angoführte hohe 

Zahl von Dienstleistungen eines bestimmt811 Substituten stellt den Ausnahme­

fall dar" Solche Ausnahmefälle sind darauf zUI'Ückzuführen 9 dass beTÜcksichti­

gungswürdigen 9 stellenlosen Musikern ein besonderes Entgegenkommen durch 

häufigere Vcrwenc_ung:, allenfalls auch in verschiedenen Instrumentengruppen, 

gewährt wird. }3omerkt muss noch werden, dass eine grössere Anzahl von 

Dienstlei3t'.lngen eines Substituten in erster Linie bei' den Streichergruppen 

anfällt 9 während bei anderen Instrumenten Substituten seltener benötigt 

werdonQ Eine entsprechende Vermehrung der im Dienstpostenplan vorgesehenen 

Plans-~8lJ..8n 'Häre deshalb nicht zu rechtfertigen 9 weil der mehr oder minder 
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3. Beiblatt Boi1;l;latt zur Parlamentskorrespondenz 12. Mai 1960 

schwa~~ende Bedarf an Substituten oinerseits von den Krankheitsfällen und 

andorersei ts von der Repertoiregestaltung abhängig ist und daher beieinGr 

derartigen Vergrössscrung des :Dienstpostenplanes keine GevJähr mehr dafür 

gegeben 'wäre? dass die Dienstverpflichtung der voll engagierten Mitglieder 

auch entsprechend ausgewertet werden könnte. Im übrigen würde auch eine 

im Rahmen des Dienstpost8nplanes vorgenommene Fostenverinehrung keine Sichor­

heit dafür bieten, dass dem fallvleise bei don einzelnen Instrumentengruppen 

auftretenden Bedarf an Musikorn j ewe ils elasti sch ent sprachen w8rden könnte 9 

und es "wäre daher trotzdem di8 Heranzi ehung von Subs ti tut on no twendig. 

Da die Verwendung von Substituten hinsicht,lich der Anzahl und der 

·Aufeinanderfolge von Dienstleistungen unrogelmässig ist, können sie nur 

jeweils für die Dauer der tatsächlichem B cschäft igung in ein kurzf,ristiges 

'Dienstverhältnis aufgenommen vverden, welches sich nur auf die Zeit der Vor­

stellung 0 der der allfälligen Probe beschränkt ~ Sie werden daher auch nur 

für den einzelnen Proben- 0 der Vorstellungsdienst honoriert .. Daraus ergibt 

sich, dass an den Tagen, an donen Substitut8n keinen Dienst versehen, auch 

kein Dienstverhältnis b ,:;steht. De'mgemäs s können, o:ie Substituten ausserhal b 

dfer Zeit ihrer Beschäftigung~ zu der sie sich j,'}weils im Einzelfall ver­

pflichten, jeder anderen selbständigen oder unselbständigen beruflichen 

Arbei t nachgehen. Dio Staatsoper kann daher auch keineswegs üb er diese 

Arbeitskräfte auf Abruf verfügen, es steht ihnen vielmehr völlig frei, eine 

angebotene Dienstleistung ohne Lngabe von Gründen abzulchnen~ was wiederholt 

bei Vorhindorung durch andenveitige Beschäftigung (Film, Schallplatten usw.) 

der Fall ist. Aus diesem Grunde hat die .::!taatsoper des 1:veiteron eine vsr­

hältnismäc;sig grosse Anzahl von qualifizierten Musikern für solche Substi­

tutendienste in Evidenz 9 um ihren Bedarf auch boi tblehnung von Dienst­

leistungen durch den einen oder anderen Musiker anderweitig decken' aI. kö:nnen .. 

Diese Rechtsform der B eschäiftigung von Sub sti tuten muss von der 'St aat soper 

schon deshalb in Kauf genommdn w8rden, weil sie diesen Musikern infolge 

des schwankE:mden Bedarfes keinerlei Garantie für eine bestimmte Lnzahl von 

Verwendungstagen und somit für 8in bestimmtes Einkommen geben könnte. Die 

Lage ist hier schli8sslich nicht anders als in allen anderen Berufssparton, 

in denen bei grösserem Lrbeütsanfall g-'legentlich Aushilfskräfte tage- oder 

stundcmweise in unregelmässigen Abstä"nden herangezogen werden. 

Die in d'er Lnfrage angeführten Entlohnungssätze für die einzelnen 

Dienstleistungen der Orchestersubstituten sind richtig. Da aber bei diesen 

Lrbei tnehmern kein D2,uerdienstvGrhäl tnis vorliegt, sondern eS sich nur um 

eine falh-Jeise, L pro Dienst entlohnte Beschäft igung handelt 9 kann nach don 
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4. Beiblatt Beiblatt zur Parkamentskorrespondenz 12. M2i 1960 

geltenden Rechtsvorschriften .auch kein 1:mspruch auf Urlaub sentgel t bzwe auf 

Gewährung eines 13. oder 14. Monatsbezugos anfallen. Der in diesem Zusammon­

hang angeführte Vergleich mit den L_ngehörigcn des Publikumsdienstes der BunCLes­

theater ist insoferno unzutreffend, als die ll.ngehörigen des Publikumsdienstes 

ZWar auch pro Dienst (S 21.50 brutto) entlohnt, j odo ch während der Spielzei t 

d~rchlaufcnd täglich beschäftigt werden, sodass ihnen nach den Bestimmungen 

des ilrbeitG~.:urlaubsgesetzos ein Anspruch auf Urlaubsabfindung in einem ent­

sprechenden Bruchteil von höchstens 24 Tagesentlohnungon zusteht. 

Hinsichtlich der sozialv~sicherungsrechtlichen Stellung der Orchester­

substituten darf auf die Bestimmungen der §§ 5 Abs.2, 11 Lbs.l und 55 des 1J.SVG. 

vonvio€len werden, wonach die Pflichtversicherung sich bei Erreichung eines 

Mindesteinkommons von 270 S monat lich jeweils auf die Dauer der tatsächlichen 

Beschäftigung erstreckt. Darüber, ob die Versicherungspflicht auch in den 

zwischen deh Beschäftigungstagen liegenden Zeiträumen aufrecht ble ibt, besteht 

mangels eindeutiger gesetzlicher Bestimmungen Unklarhci t, die im Zuge eines 

schon seit längGrer Zeit anhängigen Vorwaltungsgeriehtsverfahrens voraussicht­

lich geklärt werden wird. Es dürfte allerdings schwierig sein, eine solche 

Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die Zeiträume des Nichtbestehens des 

Dienstverhältnissos fc,stzulegen, weil nach einer Dienstleistung keinesfalls 

fGststeht ~ ob und wann ein8 weitere Dienstlästung anfällt. 

Lbschliessend sei darauf verwiesen, dass die Verwendung von Musikern 

~ls Substituten in der gc,schilderten Form eine Einri eh tung darst eIl ~, die sich 

schon seit vielen Jahrzehnten ohne Lnstand zum Vorteil des Institutes und 

der genan..nten AushilfskräftE> selbst (Möglichkei t_ dos Nebenverdienstes sowie in 

Einzdfällen mohr oder minder häufige Verwendung von ansonsten bo schäftigun~s­

loson M1.Isikern) bewährt hat. 
Abgesehen von den vorangeführten Substituten, die in einem, wenn auch 

vorubo:r.'gehcn.c.c:'\ ::Dionstv erhäl tnis zur st aatsopor st ehen 9 gibt es eine zweite 

Gruppe von Orchestersubstituten, die keinerlei, auch nur vorübergehendes Dienst­

ver!läl tl1is~ur staatsoper haben. Es handelt sich hiebei um j one Fälle, in denen 

es dem einzeln~n Orchestermitglied über sein Lnsuchen im Einzelfall gestattet 

t:i:;~~'C;'9 bei Vorliegenberücksichtigungswürdig,-"r Gründe im beschränkten Umfang 

sich bed seiner Dienstleistung in der staatsoper durch einon von ihm bezahlten 

und entcenc1oton Substituten vc~rtret en zu lassen. Hier erhält das Orche st ermit-

glied do.:1. ihm für seine Dienstleistung gebührenden Gagenanteil und ver:fi 

pfliehte-c se inorsei ts auf rein privat er Grundlage einen entsprechend qualifi-­
zierten Sv_osti tuten zu soin0r Vertretung. 

Die .6.n-CvlOrt auf die Lnfragen 1 und 2 ergibt sich aus den vorstehenclen 
.Ausführu:;~GC>:o.~ Zur Frage 3 sei ebenfalls auf die vorstehenden Ausführungen ver­
wiosen, aus denen ontnommen werden kann, warum eine andere recht liche GestaJ.·­
tung des Lrboi tsvorhältnisses dor Orchestersubstituten der Staatsopor 

-.- .. ~.~ 
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, 5. Bai"b1att Beiblatt zur ParI 3IDents kQrrespondenz 23. Mai 1960 

wäh~end das zvvoi tel, eine Korrespondenzkarte, nur darauf hinweist, ~ass die 

,Täter IIJuden" wären, die ungestraft in Österreich verbleiben dürfen. Photo­

kopien beider Schreiben sind der linfragebeant-v'lor,tung angeschlossen. 

:~;as die i'n der Presse "besonders herausgestellte Zurücklogungder 

Vertoidigungeines l~N;eklagton durch seinen Verteidiger betrifft, 'wurde 

erhoben, dass diose Zurücklogung der V",rt eidigung, die vom Verteidiger damit 

begründet'wurde, " d2s s er ""bei pflichtcemässer 1.1.usü"bung so inEls Lmt os eine 

hochgest eIlt e Persönlichk(; i taus seinoL'! B 8lmnnt,mkrois fl.nzugroifen gezwungen 

wäre!', offensichtlich nur aus dem Grunde pincr Prozessvcrzögorung erfolgte 9' 

sodass die Staatsanwaltschaft ~,~'i8n di,3s8n §schvcrhalt dem Disziplinarrat 

,der Rechtsanwaltsk2mml?r für., ',-,-ion, Niedei~österreich und das Burgeilland zur 
. ~ 

Beurteilung des Verhaltens (Heses Verteidigers im Disziplinarvorfahren zur 

Kenntnis bringen wird, Überdies wurde von dor Staatsanwaltschaft ;,-ien "bei..rn 

Landesgericht für Strafsachen ':ien d,er )"nt;r"a;z gestdlt, diesem Verteidiger 
verursachte· . 

die Kosten der durch ihn ' Vertagung gemäss§ 274 stpo. aufzu8rl egenM 

Dor von diesem Rechtsanwalt veTt eidigte lmgeklagte 9 für den e·in anderer 

Verteidiger bestellt wurde, hat iLl Zuge der Hauptverh8.ndih.ng ebenso wenig wie 

sein neub estelltor Verteidiger den lI angeblich notwendigen j~ngriff gegen eine 

hochgestellte Persö nlichkei t" unternommen, obwohl jet zt ke in Hindernishie"'; 

für mehr vorgelegen war. 

~nlässlich dcr,obgonannten Hauptverhandlung b~acht8 der 'Lngeklagte 

Thaddäus Janauschek am 17. März i96ü u.a. folgendes vo,r: 

t1 Zur ZAE. gingZorko. Ich Elöcht ohior etwas Typisches sagen, 
welche Verbindungen er hatte; Unsere Firma hsttG, schon ,seit 
langer Zeit ein Geschäft bei der ZllE. einger,e:icht, und 
ohwohl mGin Bruder dort einen sehr bruten Freund hatte, konnten 
wir dieses Geschäft nicht bewilligt bekommen. Ich habe dies' 
Zorko gesagt, und nQch 2 bis 3 T~gen vvar dieses Geschäft 
"bewi lligt • TI 

i 

Auch diese Behauptung hat das J3undesminist eri um für Justiz zum ],nlass 
, 

genommen, Erhe"bungen'über allfäliige Zlinflussroiche Hintermänner dos Stanko 

Zorko. zu pflegen: • Die Vernehllmng eIes The.dc1äus Jall."'.uschek am 6." Mai 1960 
'~ 

vor der Polizeiabteilung bei, der Staatsc\ll'vl8.ltsch2ft '\~'ien über die eingereich­

ten ZilE .... Exporte' ergab jedoch k.:.:ine i~nh~ltspunktc für weitere Erhebungen 9 vveil 

Thadc1äus Janauschek sich gemäss § 153 stpo. mi·t; der Begründung der 

'Zeugenaussage entschlu.g, dass er an ihn gestellte Fragen nicht "beantworten 

~7ol1e 9 weil diese Lntworten s einem Bruder Hans J anausc'hok Schande b 8reiten 

würden .. Eine Photokopie dar bezüglichen NicJderschrift Ölst der Imfrago­

beant,aortung i3..ngeschlo ,ssen. 
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6. Beiblatt Beiblatt zur Parlaments korrespondenz 23. Mai 1960 

Zusammenfassend stellt das Bundesministerium für Justiz daher fest, 

dass die ihm unterstellten staatsanwaltschaftlichen Behörden bisher alles 

getan haben, um die von der Presse immsr ·wieder zitierten angeblichen, 

nichtgenannten "Hintermänner!! des. stanko. Zorko ausfindig zu machen, 

dass aber zu diesen vagen und völlig unkonkretisierten Behauptungen sich 

kein Anhaltspunkt für das tatsächliche Vorhandensein solcher "Hintermänner" 

ergeben hat. Das Ilunclesministerium für Justiz ist jedoch jederzeit bereit, 

falls ihm konkret e Unt erlagen 0 der Angab en über solche !'Hint ermänner ll 

zur Verfügung gestellt werden, die staatsanwaltschaftlichen Behö rden anzu­

weisen, sofort und energisch die entsprechenden gerichtlichen Schritte 

einleiten zu lassen. 

Abschliessend darf daher das Bundesministerium für Justiz und 

das Bundesministerium für Inneres die Anfrage wie folgt beantworten~ 

1.) Die eingehende Darst ellung des gesamten Sachverhaltes ze igt, 

dass keinürlei Anhaltspunkte für die Existenz angeblicher IIHintermänner ll 

des flüchtigen Stanko Zorko vorliegen. Üb er die in dieser Richtung unt er­

nommenen Schritte gibt die vorliegende aus führliche Darstellung Aufschluss. 

2.) Die Gründe der Freilassung des im Ausland inhaftierten 

Stanko Zorko durch den Appellationsgerichtshof in Pau wurden glEJichfalls 

in der obigen Darstellung eingehendfurgelegt. 

3.) In der obigen Sachvorhaltsdarstellung vrurde auch das Ergebnis 

der Ermittlungen über die an den strafbaren Handlungen des stanko Zorko 

beteiligten Personen durch die Bekanntgabe des gerichtlichen Verfahrens;.. 

ausganges mitgeteilt. 

-.-.-.-

\ ' 
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7. }3c.:i DIa tt 4. 2i 1960 

Da, s Lc,; i8 tlln@srGcht dG S Gew2rblichen :301 bstinc~igon-Pc ns ionsv :rsichc: rllngs-

g:"SO-G:30S ist am 1. Jllli 1958 in Kraft g8tretGn. Seither h2,b,~J1 Si'j]l i:lSbe-

,sonc~;:;ro im Vergleich mit d2n einzelnen B8stimcll1ngen d2S Pensionsrcc\tcs 

cL'ch (:cm LSVG. verschiedentlich Divergenzen llnd Härten g,::,zeigt, die im 

GeY/erblichen Selbständigen-Pensionsv;-jrsicherllngsg'::setz sobald als mör;lich 

b ~:SGj, tigt werdl3n müssen. Die:; ser Re chtsanglG icJll1ng soll dcjr vorlio{;3nclo 

Im oinzelnen 'i'lird Zll don b(jantragtGn Abiinderllngen llnQ Erc;2,nZllnSOn 

Die B:~stimf!~llngen über die Wei torvGrsicherllng nach dem GSPVG. sind 

geg=;mt_\.rtig zu eng gefasst. Ans dGr Pflichtvsrsich:::rung cmsscheid'Judc3 P2:L~SOnen 

werc'en dann das RGcht anf ~reiwilligeNei terv'"rsich,')rnng nicht g'~:lt~'nd :118chen 

können, wenn sie nicht ~ind~stGns 60 Kalendermonate in der Pflich~v0Tsiche-

rur-'-G n::-\ch dc~m GSPVG. zurückgelijgt hab'-;1. Sio werden cIi';s;;s ],c',t 8,1="~L auch 

nie::'; G,~lt:Jnd machen könnon, wenn si8 zwar g' nÜi;eod lang pflichtv :C;3icllort 

war:.:, 9 aber die Pflich tVJ:CS ö ch,;;rung allch nach einem andC!r2n Bllnd:; s,~;c sotz 1 

SC>.110 idu,ngGn der einzelnen Re eh tsb2ro ich," dllrchous möc:;lich, dass (lc:',s::oeht 

auf fre: iwilligeirJe i terv'c'sichornng wed,,,r naeh dem einen noch na cL:,. (ce anderen 

in Botracht kommenden Pensionsversiehcrllngsrecht gel t(~nd g8mac~lt i;r:~;;';."n kann. 

dU,; FÖGlichkeit-::n eröffnet werd;.m, die hinsichtlich der freivJillie:;cn .'3iter­

v::'i's:ichorung nach dem SVG. W::g,)b~n sind. Gleichos gilt für dü, r~l.:.'~'lc>Plung des 

Rocüt,JS auf freiwillige VTGit'3rv';Hsicharllng einerVitwo (oinus ': ',flo ·I~·:.".T "1'1 ro ) dl' n .' .;c.,;::" ~ 

(dc;r) di8 ErwGrbstätigke i t dGS vorstorbe non Versich,jrt;:;n zwar fo::::;;'2' So tzt 

hDt~ QIJ:~r später clllfgibt und freiwillig weitorv2rsichern will. Lll.:J:<ings' 

musst.') bei derVorwirklichllW; diosos Gedankens aus:s:schlossGn ~ir;l"(~>o9 dass die 

frc ivrilligc We i t.~rvGrsich0rl1llg doppccl t in Ansprllch gerlOmmon\;vi:::d. 

ZU .. ~~I'.:t.~1= Z. 2 und 4 ~ 
Der UOV(,;, lli::;,rungsantrag zn :. 18 l'"bs. 1 trägt dem am 26.3.1960 Dünrlich 

vcr~jil1C1etGn Erkunntnis d: s Verfassungs,gGrichtshl'lf2s Rc::chnung9 das ehe, tmter­

sc hL~!(niche Beitragshöhe für VGrsichertr:j 9 die, don B'JstimmungGn dGS GovJOrblJ­

st:;Lc2":sosotZ8S llnterlL'g3n, und fü:c die übrigen Pflichtvc;I'sich~rtcn ::11s 

vGrfc.ssunc;mvidrig erklärt hat. Dü, Hl~rabsGtznng des Beitrages allS :i tC~c1n 

dGl' ~iin:;t12rhilfe von 6 v.H. 2nf 3 v.H. entspricht d8r HerZlbs8tzuil.~i c:(js Boi­

h'8,G':'S (JGr ICünstl,Jr sülbst von 12 v.H. allf 6 v.H. 
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, 8. Be i bla t t Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

ZU_j::2::~_,]:~. 3 ~ 
flie Anderung im§ 20 erwedst sich als notwendig 9 US1 die.; Vcrp:;:-lichtung 

ZUl' Vo:clage dGS Einkomr::8nst,.:;u,:;rb schGid.:::s auf das Jahr zu bDziGl'lol'l9 dL'S 

für elie Boitragsbemessung in dem Jahr massgeblich ist 9 das auf dio offon8 

Frist (l.SeptambeT bis 31. Dezember) folgt. 

Zu _\rj; • I z. 5 und 8 ~ 

Tracil dem' Leistungsrecht dJS flSVG. führt der gL:ichzeitigo ':l'lSP}_'llCh 

auf 'eitle.' Verletzt'Jnrent,,3 odor 3ino Hintc':)rbli:oenenrente aus der Unfsl1-

vorsichorung nicht zum Ruhen einsr hlt2rsrente oder einer Hintor~li00cnGn-

rentE) naci1. einem Al t,:?rsr,:;ntner aus der Pensionsv f3rsichorung. Dios ,-:;il t auch 9 

VTenn die Re nte aus eine m Versicherungsfall der geminderten :~rb;i tsL~hi{,:;lm i t 

mi t der Vollendung de s Anfallsalters auf a ine Al t8rsT_,nte als in [;)l"sronte 

,v/oit.):.- ::;ewährt wird. Um eine Überainstimoung des Leis-cungsrecht:Js dos GSPVG. 

oit dem das tSVG. auch in dieser Hinsicht herzustellen, sind di8 imntrag 

vO~G~G2hGnan Änderungen in § 40 Abs. 1 und § 72 ~bs. 3 erforderlich. 

Zu. i:E.!..) Z. 6 9 11 und 13: 

H2Ch den B(;; stimmung~Jn des Wohnungsbe ihilf8n5'3s~tze s ge bührt'-olll1ungs­

b.ji~lilfQ zwar zu Rentr:;n nach dem ASVG.~ nicht aber zu R3nt8nL;istLE'_:~;(';1 nach 

deE' GSPVG. Ein Betrag in der Höheder\f..Tohnungsboihilfo 9 nämlich mon:,,_tlich 

30 S, soll aber nach dem 1sistungsrocht d,?s GSPVG. als Zuschlag ZL'--:J.' ::~ontG 

danll ßC'iJährt 'INerdon, 'Nenn eine Ausgleichszulage gebührt. Solche: Runton können 

aonr Ruch dom t~il\Jeisan Ruh'n unterliegon (z.B.gleichzeitiger Anspruch 

8.uf :ionto aus dor Unfallversichorung). In die Feststellung des Ruh~)nsootrages 

soll abc;r der. Zuschlag von 30 S nicht einoJzogen werden, weil 8X'C~1 die 

,"Tohl1ungsbe ihilf8 zu i; SVG,-Renten einem Ruhen nicht unterliegt. GL:; 1c11zci tig 

ous:;-G-:; 2ber dafür Vorsorg(j g-:itroffen werden (Z.ll und 13), dass dor Zuschlag 

von 30 S nicht gebührt, wenn aus irgendeinemGrund Anspruch nuf fohnungs­

beihilfe b0steht. 

Z Ll .A~~.t _~_._I Z. 7 --.:.. 

Die bisherigen Erfahrungen in der Durchführung des GSPVG. hab:..:n gezeigt, 

daSG (I,io Renten wegen der im Gesetz gezogenen Höchstgrenze der BOi~~~ssungs­

gTu:Lc'lag8, die bis einschliesslich 1963 nur 1400 S h3tragen dar C
' > ansscr­

o._'c1_'3ntlich unzureichend sind. Oowohl V8rsichElrungsbei träge seit clem 1. Jänner 

1958 bis zu einer Höchstbei tragsgrundlage von mon8tlich 3600 S Qin'~;:hol)en 

wordGn 9 kann nach den oisherigari gesetzlichon Vorschriften eine ~omGssungs­

g,:,undlage von 3600 S erst nach einem füllfzehnjährigen ,AnlaufzütraLUIl 9 cl.i. 
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9. Bci1Jlatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 4. Liai 1960 

erst Ül Jahre 1973
1 

erreicht werden. Dieser linlaufzeitraum soll nunrEchr 
, 

81.1:[ zohn Jc,hre verkürzt vJ8rden 9 sodass eine Bemsssungsgrund12go von 

)6,00 S schon im Jahre 1968 ermöglicht wird. Vor allen Dingen h8nclelt os 

SiC~1 ab8r um eine ins Gevricht fallende;:Grhöhung der Bemessungsg:candlo.:::;o 

schon für die g0geDwärtig anfallend,m Renten. Mi t dem vorliegünden Lntrag 

soll daher die Höchstbeme sSlmgsgrandlagr3 schon im ,Jahre 1960 a lJ.f 1800 S 

hinaufgosetzt werden. Sie soll auch in den weiteren zwei ,Jahron rascher an­

stoi8un, nämlich um jährlich 300 3 9 und ab dem Jahre 1963, bogin.:llcl mit. 

2600 S, sich jährlich um 200 S erhöhen. Das raschere ~nsteig8n in ~cn 

zeitlich zunächst liegenden Jahren wird dadurch bewirkt, dass di· gros8en 

Spannen auf die Jahre 1960 bis 1962 verteilt werden, ab 1962 das weit~re 

Ansteig0l1. mit. elen "gL,ichen Differenzbeträg\3n in Aussicht genomn~on \Iird, die 

schon gegemvärtig gelten. 

Einer 'eH twe nach e ina m versi chc;rt gewe se l1en se Ibständig EniTorbs tütigen, 

dia Üll'ijl] Betrieb läng8r als drei Jahre wei terführt 9 werdE)D Z'"l8,r elio Ver­

sicherungszoiten, die der Verstorbene erworben hat, so angerechnot, als 

ob si~ selbst versichert gewesen wäre, jedoch nur insoweit, als der Vor~ 

storb-,·;Y1e ,~wlche Versicherungszei ten IIwährc~nd des Bestandes der Ehe;l erworben 

hat. Di(3 vor dGr Eheschliessung ervvorbenen Versich;:3rungszoit,en bloibon also 

ohne 1oistungsäCluivalent. DieS gilt gc,gomv,9,rtig für das Dauerrocht Llilc1 be­

dcucot für db seit 1. Ja1i 1958 eingotretenen Versieh rungsfälle oine 

erholüiche Härte. Grundsä tz1ich gi1 t im Üborgangsrecht hinsichtlich dos An­

spruches auf Ühergangswi twenrente das gIG iche. Im ÜbcJrgangsre cht (§ 193 

A bs. 1) fehl t je doch dL" Eins chränkung auf diG während de s Be s t8nc1e; s der Ehe 

erworbenen Versicherungszei ten d2s Verstorbenen. Wenn es im ÜborgDnc.srocht 

möglich W8.r 9 b2i 'Te i t"rführung de s Be trie b? s durch die Witwe di;:; :3'T2.,::SO (ler 

Anrec:'Jnung der V,?rsich2rungszei ten, die der Verstorbene e:rvvorbon h,']t, gross­

zü~;ig zu lösen, muss dic)s auch im Dauerrecht angestrebt werden. DQ~.' vorliegen­

de ~~l1trag unternimmt eS 9 di:os3s Problem im Sinne ein2-r für die Vo~'sichcrte 

günstigeren ~\nrechnung zu h;reinigen. 

Zu :~r t • I Z. 10; --------

Gegemvärtig kann es vorkomrcen, dass für di0 1"li twe üb8rh[:cupt kein 

Be l1tonul1spruch b(jsteht 9 und zwar 

a) kein Anspruch auf 'Ni twc~nr8nte, weil der Betrieb länger als drei 

Jahr-:: fortgeführt vlird, 
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10. Bei bla tt 4. Eai 1960 

D )kein Anspruch auf eigene Al tersr:::nte? weil nur di'? "währcm_cl des Be­

stcmdcs der Ehe I! erworbenen Versich~;rungszei ten des Verstol-->bcXlon 
- / 

zu d'3Xl von der Frau selbst erworbenen hinzug8rechnet worden, ZL,sammen 

vrährGnd ddr JE; tzten 240 MonatE abGr keine 120 Versich(:)rul1gsmol'tate 

gug,ub,?n sind, 

c) kein llnspruch auf "ügene AltersrentG, weil b,::;i der Allfgabc der 1Jr­

werbstätigkeit der Witwe das ilnfallsalter für die Altersrci1tc noch 

nicht vollendet ist. 

Die b_antragte jl~nderllng im § 75 kann zwar Eineh Toil der unter li t. bange­

füh::ctc!n Fälle mildern, ein wei tarer Teil wird ober offen bleiben. :Die in 

lit. a llnd b 8ng'jdeuteten Fälle b18ibGn trotz der Änderung des § 75 w1:selöst. 

Durch die Einfügung eines neuen Satz,:'s- in § 77 Abs. 1 soll der LnSj.Jl'Llch auf 

~Vitwol1rentG auch in den angeführten Fällen in Gffiltung bleiben, 'Nenn (;s aus 
I 

irgendoinem Grunde zu keinem Anspruch auf eine illtGrsrente käme. Die '.'itwe 

wü 'cL dann die prahl habE::n, die '«;Ti twenrente in ;;nspruch ZLl nehmon 9 allerdings 

ohne Hinzurechnung der von ihr selbst erworbenen Zeiton, odeH' c:tLcch Zll'iarten 

bis,Zll::C Erreichung der Al tGrsgrenze und allenfalls zwischemveili,r;o f:C'ci-

illiC:;G Wei t'3rversicherllng den Anspruch auf Al t'CJrsrento abzuwartc) • Um 

Llnvcrständliche Härtefälle zu vermeiden, bodarf2s jedonfalls d::~l' tJ:<lll­

tragtGn Einfügung. Ein Fall, in d2m wegen der Vveiterführung des Decri:-;b::s 

durch mehr als drei Jahre der Lnspruch Duf VJi twenrente. verlor("nG2ht~ Lnspruch 

auf eine eigene Rent,,, aber nir;ht '3ntsteht, muss vormieden werden. 

Nach der g3genwärtigen Regelung des § 84 GSPVG. kann nUr don EDpfängerrt 

von ,~l krs(Übergangssl ters) - und Erwerbsunfähigkei tsrent8n ein IIilflosünzu­

schuss zu-Renten gewährt werden. Hlit derS. Novelle zum llSVG. wurclo ein Hilf­

losonzuschuss zu ,Renten aus der Pensionsversich;3rlJ_ng nach dem ASVG.~mc;:l 

für }je rc eh tigto auf Hint8rbli8 bc; n8nrenten--{',TJ:i-twen- und-:~va-isem:onton)-D inge--------­

führt. Dü; wirtscho.ftliche Lage von RontrJnb:JrechtigtJn nRch dem G3J?VG., ins­

b2sonö'Ol"fJ solcher PersonGn, dL ständig der \iartung und Hilfo boclür ,:'un, ist 

nicht '}\T0sentlich anders 818 die der RGnt0nberechtigten nach dCi"l'VG. Da 

im ü'orif>2n die leistungsrechtlich0n Bestimf1ungen des GSPVG. woi tGol'loi1d den­

joni:::; "n de s LSVG. nachgebL!-do t sind 9 ist die Le istungsvorb,:;ssorullG boi 

Hintcrbliebenenrenten 9 die im hSVG. zur ZU8rkennun~ von Hilflosensuschüssen 

auch zn Hintorbliobonenrenten führte, für das Leistungsrecht cLs GS})VG. 

e ino nicht von der Hand zu vvcdsende Notwendigko i t._ 
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